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Gesetzesbeschluss
des Deutschen Bundestages 

Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 164. Sitzung am 14. April 2016 aufgrund der 

Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Verkehr und digitale 

Infrastruktur – Drucksache 18/8102 – den von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes

– Drucksache 18/6988 – 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 

Fristablauf: 13.05.16 

Erster Durchgang: Drs. 439/15 



1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt: 

‚1a. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 

„§ 4a 

(1) Luftfahrzeugführern ist das Führen oder Bedienen eines Luftfahrzeuges unter dem 
Einfluss von Alkohol oder anderen psychoaktiven Substanzen untersagt. Satz 1 gilt für Me-
dikamente nur so weit, als auf Grund ihrer betäubenden, bewusstseinsverändernden oder 
aufputschenden Wirkung davon auszugehen ist, dass sie die Dienstfähigkeit von Luftfahr-
zeugführern beeinträchtigen oder ausschließen, es sei denn, durch eine ärztliche Bescheini-
gung eines flugmedizinischen Sachverständigen oder eines flugmedizinischen Zentrums 
kann nachgewiesen werden, dass eine solche Wirkung nicht zu befürchten ist.  

(2) Luftfahrtunternehmen nach § 20 Absatz 1, die ihren Hauptsitz in Deutschland ha-
ben oder über eine durch das Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Niederlassung in Deutschland 
verfügen, haben dafür Sorge zu tragen, dass nur Luftfahrzeugführer eingesetzt werden, die 
befähigt und geeignet sind, eine sichere und ordnungsgemäße Beförderung zu gewährleis-
ten. Dazu sind von ihnen bei den Luftfahrzeugführern vor Dienstbeginn auch verdachtsun-
abhängige Kontrollen in Form von Stichproben durchzuführen, in denen geprüft wird, ob 
die kontrollierte Person unter dem Einfluss von Stoffen nach Absatz 1 steht. Die Kontrollen 
dürfen nur unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden. Die Einzelheiten der Durchfüh-
rung der Kontrollen sind durch Tarifvertrag oder wenn ein solcher nicht besteht durch Be-
triebsvereinbarung zu regeln.“ ‘ 

b) In Nummer 2 Satz 6 wird das Wort „schutzwürdige“ und in Satz 7 das Wort „schutzwürdigen“ 
gestrichen. 

c) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a eingefügt: 

‚3a. § 18a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „zuständigen Luftfahrtbehörden des Landes mit“ 
durch die Wörter „für die Genehmigung des Bauwerks zuständigen Behörde oder, falls 
es einer Genehmigung nicht bedarf, dem Bauherrn mit“ ersetzt. 

b) In Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter „unterrichtet die jeweils zuständigen Luftfahrt-
behörden der Länder über“ durch die Wörter „veröffentlicht amtlich“ ersetzt.‘ 

d) Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Buchstaben a wird folgender Buchstabe a vorangestellt: 

‚a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die für die Luftaufsicht zuständigen Stellen sind zur Abwehr der in Absatz 1 genann-
ten Gefahren, insbesondere zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit des Luftfahr-
zeugs und der Dienstfähigkeit der Luftfahrzeugführer befugt, stichprobenartig Luft-
fahrzeuge zu betreten und sie und ihren Inhalt ohne unbillige Verzögerung zu untersu-
chen sowie Luftfahrzeugführer anzuhalten und auf ihre Dienstfähigkeit zu überprü-
fen.“ ‘ 

bb) Die bisherigen Buchstaben a bis e werden die Buchstaben b bis f. 

e) Nummer 13 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Buchstaben a wird folgender Buchstabe a vorangestellt: 

‚a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt: 

„1a. entgegen § 4a Absatz 1 ein Luftfahrzeug führt oder bedient unter dem Einfluss 
von Alkohol oder anderen psychoaktiven Substanzen, die seine Dienstfähigkeit 
beeinträchtigen oder ausschließen,“.‘ 

bb) Die bisherigen Buchstaben a bis f werden die Buchstaben b bis g. 

f) Nach Nummer 13 wird folgende Nummer 13a eingefügt:  

‚13a. § 58 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 2, 3, 9, 12, 12a und 16 kann mit 
einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 5 
bis 7 und 13 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach 
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Absatz 1 Nummer 1, 1a, 4, 8, 8a, 10, 11, 14 und 15 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-
send Euro geahndet werden. “ ‘ 

g) Folgende Nummer 15 wird angefügt:  

„15. Nach § 65a werden die folgenden §§ 65b und 65c eingefügt:  

„§ 65b 

Flugmedizinische Datenbank 

(1) Das Luftfahrt-Bundesamt führt auf der Grundlage von Anhang VI ARA.MED.150 
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 eine elektronische Datenbank über durch-
geführte flugmedizinische Untersuchungen und Beurteilungen (flugmedizinische Daten-
bank).  

(2) Die flugmedizinische Datenbank dient dazu, 

1.  die Aufsicht über die Tätigkeit der anerkannten flugmedizinischen Sachverständigen 
und flugmedizinischen Zentren sicherzustellen, 

2.  mehrfache Anträge auf Erteilung eines Tauglichkeitszeugnisses bei unterschiedlichen 
flugmedizinischen Sachverständigen oder flugmedizinischen Zentren zu verhindern, 

3.  statistische Auswertungen zu ermöglichen, 

4.  bei einem Wechsel der zuständigen Behörde die medizinischen Berichte nach Anhang I 
FCL.015 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 auf Antrag des Luftfahr-
zeugführers auf die nach dem Wechsel zuständige Behörde übertragen zu können, 

5.  die Erfüllung der Aufgaben sicherzustellen, die dem Luftfahrt-Bundesamt nach An-
hang IV MED.A.050 und MED.B.001 sowie nach Anhang VI ARA MED.150, 255, 
315 und 325 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 obliegen, und 

6.  die Datenerfassung nach § 65 Absatz 3 Nummer 5 sicherzustellen. 

(3) In der flugmedizinischen Datenbank werden gespeichert: 

1.  eine Kopie jedes Tauglichkeitszeugnisses von Luftfahrern, die über eine in der Bundes-
republik Deutschland erteilte Lizenz verfügen oder sich in der Bundesrepublik 
Deutschland um eine Lizenz bewerben, einschließlich des Familiennamens, Geburts-
namens, Vornamens, Geburtsortes, Geburtstages und Geschlechts sowie der Anschrift 
des Inhabers des Tauglichkeitszeugnisses, des Datums der flugmedizinischen Untersu-
chung, der Referenznummer und der Art des Zeugnisses, der im Zeugnis eingetragenen 
Auflagen und Einschränkungen sowie der Gültigkeitsdauer des Zeugnisses, 

2.  personenbezogene Untersuchungsberichte über nicht abgeschlossene Tauglichkeitsun-
tersuchungen,  

3.  personenbezogene Untersuchungsberichte im Fall festgestellter Untauglichkeit,  

4.  Berichte nach Anhang IV MED.A.025 der Verordnung (EU) Nr. 1778/2011, welche 
die detaillierten medizinischen Ergebnisse der Tauglichkeitsuntersuchung und die Be-
urteilung des Bewerbers um ein Tauglichkeitszeugnis enthalten (personenbezogene 
medizinische Befunde),   

5.  sonstige personenbezogene Vermerke des Luftfahrt-Bundesamtes in Bezug auf die 
Tauglichkeit,  

6.  Namen, Anschriften und im Fall einer Anerkennung in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Kopie der Anerkennungsurkunde der flugmedizinischen Sachverständigen und 
flugmedizinischen Zentren, die ein Tauglichkeitszeugnis für Luftfahrer nach Num-
mer 1 ausgestellt haben, und  

7.  Name, Anschrift und Telefonnummer der für die Erteilung der Erlaubnis für Luftfahrer 
zuständigen Stelle. 

(4) Für die Nutzung und Verarbeitung der in Absatz 3 genannten Daten gilt Anhang 
VI ARA.MED.150 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011. Die nach Absatz 3 
gespeicherten personenbezogenen Daten sind nach Ablauf von zehn Jahren zu löschen, so-
weit sie für die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 nicht mehr erforderlich sind. Bei Li-
zenzinhabern beginnt die Frist nach Satz 2 mit Ablauf des Gültigkeitsdatums des zuletzt 
ausgestellten Tauglichkeitszeugnisses.  
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(5) Zugriff auf alle nach Absatz 3 gespeicherten Daten der flugmedizinischen Daten-
bank haben ausschließlich die medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes 
und deren Hilfspersonal. Sie unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Sofern die medizi-
nischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes feststellen, dass die Tauglichkeit eines 
Bewerbers um ein Tauglichkeitszeugnis nicht gegeben ist, teilen sie dies der für die Ertei-
lung der Erlaubnis für Luftfahrer zuständigen Stelle mit.  

(6) Die flugmedizinischen Sachverständigen und die flugmedizinischen Zentren ha-
ben Zugriff auf die nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 und 5 gespeicherten Daten des bei ihnen 
vorstellig gewordenen Bewerbers um ein Tauglichkeitszeugnis. Sie unterliegen der ärztli-
chen Schweigepflicht. Den Zugriff auf die nach Absatz 3 Nummer 4 gespeicherten Daten 
erhalten die flugmedizinischen Sachverständigen und flugmedizinischen Zentren nur dann, 
wenn der Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis hierzu seine schriftliche Zustimmung er-
teilt hat.  

(7) Die in Absatz 3 genannten Daten werden durch die flugmedizinischen Sachver-
ständigen und die flugmedizinischen Zentren an die medizinischen Sachverständigen des 
Luftfahrt-Bundesamtes zur Speicherung in der Datenbank nach Absatz 1 übermittelt. Die 
Übermittlung erfolgt ausschließlich auf elektronischem Weg mittels einer Software, die vom 
Luftfahrt-Bundesamt kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Die flugmedizinischen Sach-
verständigen und die flugmedizinischen Zentren sind verpflichtet, diese Software zu nutzen. 
Die Software und die Datenübertragung müssen gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte 
besonders gesichert sein.  

§ 65c 

Flugmedizinische Sachverständige und flugmedizinische Zentren, Anerkennung und Auf-
sicht 

(1) Das Luftfahrt-Bundesamt ist zuständige Behörde nach Anhang IV MED.A.001 
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011. Es erkennt die flugmedizinischen Sachverständigen 
und die flugmedizinischen Zentren nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 an. 
Die Anerkennung wird erteilt, wenn das Vorliegen der Voraussetzungen nach Anhang IV 
MED.D.005, MED.D.010 und MED.D.015 oder nach Anhang VII ORA.AeMC.115 der 
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 nachgewiesen ist. 

(2) Das Luftfahrt-Bundesamt führt die Aufsicht über die von ihm anerkannten flug-
medizinischen Sachverständigen und flugmedizinischen Zentren. Es prüft, ob die Anerken-
nungsvoraussetzungen bestehen oder fortbestehen, die erteilten Auflagen eingehalten wer-
den sowie die Tauglichkeitsuntersuchungen nach den Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1178/2011 durchgeführt wurden. Die medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-
Bundesamtes und deren Hilfspersonal sind hierbei befugt, die Räumlichkeiten von flugme-
dizinischen Sachverständigen und von flugmedizinischen Zentren zu den üblichen Betriebs- 
und Geschäftszeiten zu betreten und entsprechende Ermittlungen vorzunehmen. Dabei kön-
nen sie Einsicht in die medizinischen Befunde des untersuchten Luftfahrtpersonals, ein-
schließlich der für die Feststellung der Tauglichkeit erhobenen medizinischen Befunde, und 
in die sonstigen medizinischen Unterlagen nehmen. Die flugmedizinischen Sachverständi-
gen und die Leiter der flugmedizinischen Zentren sind verpflichtet, die verlangten Auskünf-
te zu erteilen, die medizinischen Befunde und die sonstigen medizinischen Unterlagen vor-
zulegen oder den medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes auf deren 
Verlangen zu übersenden sowie die Prüfung dieser Unterlagen und das Betreten von Ge-
schäftsräumen und -grundstücken zu den üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu dulden. 
Die Verwendung der nach den Sätzen 4 und 5 erlangten Daten ist nur für den in Satz 2 ge-
nannten Zweck zulässig. Nach Abschluss der Prüfung hat das Luftfahrt-Bundesamt alle me-
dizinischen Befunde und sonstigen medizinischen Unterlagen an den flugmedizinischen 
Sachverständigen oder das flugmedizinische Zentrum zurückzugeben.  

(3) Ergeben sich im Rahmen einer Überprüfung nach Absatz 2 Anhaltspunkte, dass 
einem untauglichen Bewerber ein Tauglichkeitszeugnis ausgestellt wurde, unterrichten die 
medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes die für die Erteilung der Er-
laubnis für Luftfahrer zuständige Stelle hierüber.  

(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn die medizinischen Sachverständigen des Luft-
fahrt-Bundesamtes auf andere Weise Kenntnis von Tatbeständen erlangen, die Anlass zu 
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Zweifeln an der Tauglichkeit eines Luftfahrers oder eines Bewerbers um ein Tauglichkeits-
zeugnis geben.“ ‘ 

2. Nach Artikel 1 wird folgender Artikel 1a eingefügt: 

‚Artikel 1a 

Änderung des Gesetzes über das Luftfahrt-Bundesamt 

§ 2 Absatz 1 Nummer 18 des Gesetzes über das Luftfahrt-Bundesamt in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 96-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Arti-
kel 579 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

„18. die stichprobenweise Kontrolle des technischen und betrieblichen Zustandes von Luftfahrzeugen 
sowie der Dienstfähigkeit von Luftfahrzeugführern nach Maßgabe von § 4a Absatz 1 des Luft-
verkehrsgesetzes als Maßnahme der Luftaufsicht nach § 29 des Luftverkehrsgesetzes. Soweit das 
Luftfahrt-Bundesamt diese Kontrollen im Einzelfall ausführt, tritt die luftaufsichtliche Kontrolle 
durch die Länder zurück. Das Luftfahrt-Bundesamt kann die vorstehenden Aufgaben durch Ver-
waltungsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag (Beleihung) auch auf andere Stellen übertragen 
oder sich anderer geeigneter Personen als Hilfsorgane bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben 
bedienen. Kontrollen der Dienstfähigkeit von Luftfahrzeugführern dürfen jedoch nur unter ärztli-
cher Aufsicht durchgeführt werden.“ ‘ 

3. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:  

‚1a. In § 40 Absatz 1 Nummer 5 werden nach dem Wort „Flughafenbetriebsabwicklung“ ein 
Komma und die Wörter „einschließlich eines Gutachtens zur Luftraumkapazität“ eingefügt.‘ 

b) In Nummer 5 werden das Wort „denen“ durch die Wörter „für die“ und die Wörter „erteilt wor-
den“ durch das Wort „erforderlich“ ersetzt. 

4. In Artikel 3 Nummer 2 Absatz 4 werden die Sätze 2 und 3 durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Für Landestellen auf Gebäuden darf eine Genehmigung nur erteilt werden, wenn neben den Voraus-
setzungen nach Satz 1 mit Ausnahme von Nummer 3 eine einzelfallbezogene Prüfung durch das Luft-
fahrt-Bundesamt ergeben hat, dass ein für den Betrieb der Dachlandestelle hinreichender Sicherheits-
standard unter Berücksichtigung des vorhandenen Brandschutzes, der Fluchtwege sowie der Tragfä-
higkeit des Gebäudes gewährleistet ist. Im Übrigen teilt das Luftfahrtunternehmen dem Luftfahrt-
Bundesamt innerhalb von 24 Monaten nach Erteilung der Genehmigung nach Satz 1 mit, dass die 
Landestelle die Anforderungen der Anlage 8 erfüllt. Unterbleibt diese Mitteilung, kann die Genehmi-
gung nach Satz 1 widerrufen werden.“ 

5. Nach Artikel 3 wird folgender Artikel 3a eingefügt: 

‚Artikel 3a 

Änderung der Verordnung über Luftfahrtpersonal  

Die Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 
1984 (BGBl. I S. 265), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Dezember 2014 (BGBl. I 
S. 2237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 33 wie folgt gefasst: 

„§ 33  (weggefallen)“.  

2. § 6 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:  

„2. zur nationalen Ausgestaltung von Verfahren nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011, für 
die das Luftfahrt-Bundesamt nach § 65c Absatz 1 Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes als zu-
ständige Behörde benannt wurde, und“. 

3. § 21 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 21  

Flugmedizinische Tauglichkeit 

(1) Flugmedizinische Sachverständige und flugmedizinische Zentren übermitteln den me-
dizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes gemäß Anhang IV MED.A.025 Buch-
stabe b Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 einen personenbezogenen Bericht in elekt-
ronischer Form auf der Grundlage von § 65b Absatz 6 des Luftverkehrsgesetzes. Der Bericht 
muss den Familiennamen, Geburtsnamen und Vornamen, das Geburtsdatum, den Geburtsort, das 
Geschlecht und die Anschrift des Bewerbers um ein Tauglichkeitszeugnis, die Ergebnisse der 
Tauglichkeitsuntersuchung, die medizinischen Befunde zur Beurteilung der Tauglichkeit und die 
Gesamtbeurteilung sowie im Fall der Tauglichkeit die Referenznummer des Tauglichkeitszeug-
nisses enthalten.  

(2) Im Fall der Ausstellung eines Tauglichkeitszeugnisses übermitteln die medizinischen 
Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes eine Kopie dieses Zeugnisses an die für die Zentra-
le Luftfahrerdatei nach § 65 des Luftverkehrsgesetzes zuständige Stelle des Luftfahrt-
Bundesamtes und an die für die Erteilung der Erlaubnis für Luftfahrer zuständige Stelle. Ist der 
Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis untauglich oder liegt ein Fall der Verweisung nach An-
hang IV MED.A.050 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011, der Konsultation nach Anhang IV 
MED.B.001 Buchstabe a Absatz 1 Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 oder der Zweit-
überprüfung nach Anhang VI ARA.MED.325 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 vor, so unter-
richten die medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes die für die Erteilung der 
Erlaubnis für Luftfahrer zuständige Stelle hierüber.  

(3) Die medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes und deren Hilfsperso-
nal müssen Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sein und ihre Tä-
tigkeit räumlich, organisatorisch und personell getrennt von anderen Aufgabenbereichen des 
Luftfahrt-Bundesamtes ausüben. Das Luftfahrt-Bundesamt stellt sicher, dass die medizinischen 
Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes und deren Hilfspersonal über die ihnen obliegende 
Verschwiegenheitspflicht aufgeklärt werden. 

(4) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis können gemäß Anhang VI ARA.MED.325 der 
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 eine Zweitüberprüfung ihrer Tauglichkeit durch die medizini-
schen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes beantragen. Vor einer Entscheidung über die 
flugmedizinische Tauglichkeit ist der fliegerärztliche Ausschuss nach Maßgabe von § 34 Ab-
satz 4 anzuhören. Das Luftfahrt-Bundesamt legt das Verfahren nach Anhang VI ARA.MED 325 
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 auf der Grundlage von § 6 Nummer 2 fest und veröffent-
licht es zusätzlich auf seiner Internetseite.“ 

4. § 33 wird aufgehoben.  

5. § 34 wird wie folgt geändert:  

a) Dem Wortlaut des Absatzes 1 wird folgender Satz vorangestellt: 

„Zur Beratung der medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes bei Verfah-
ren nach § 21 Absatz 4 Satz 1 wird ein fliegerärztlicher Ausschuss gebildet.“ 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:  

„(4) Dem fliegerärztlichen Ausschuss werden die für die Überprüfung erforderlichen 
medizinischen Daten durch die medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes 
in pseudonymisierter Form übermittelt. Der fliegerärztliche Ausschuss nimmt gegenüber 
den medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-Bundesamtes schriftlich Stellung. Er 
kann dabei Empfehlungen aussprechen. Die medizinischen Sachverständigen des Luftfahrt-
Bundesamtes sind jedoch an die Empfehlungen des fliegerärztlichen Ausschusses nicht ge-
bunden.“ ‘ 

6. In Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa wird in Nummer 4d das Wort „Landeplatzes“ 
durch das Wort „Flugplatzes“ ersetzt. 

7. Artikel 5 wird aufgehoben. 
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8. Der bisherige Artikel 6 wird Artikel 5 und wie folgt gefasst: 

„Artikel 5 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

(2) Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa tritt am 25. August 2016 in Kraft.  

(3) Artikel 1 Nummer 4, 5, 10 Buchstabe b und c sowie Nummer 13 Buchstabe a, Artikel 2 
Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 6 bis 10 und 13 Buchstabe a und Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe aa bis cc treten am 21. April 2017 in Kraft.  

(4) Artikel 1 Nummer 3a tritt ein Jahr nach der Verkündung in Kraft.“ 
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